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 Veröffentlicht am 04.09.1992

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §21 Abs1;

FinStrG §23 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Werden im Hinblick auf § 21 Abs 1 FinStrG mehrere (selbständige) Finanzvergehen mit einer einzigen Geldstrafe

geahndet, wird dadurch, daß der Schuldspruch betre<end einzelne Finanzvergehen mit einer inhaltlichen

Rechtswidrigkeit belastet ist, auch die Rechtswidrigkeit des Strafausspruches bewirkt.
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